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Gemeinde S+et+en

Bestattungsamt
Schulhauss+rasse 4
5608 Ste+ten
® 056 / 485 85 50
i 056 / 485 85 40
E-Mail: gemeindekanzlei@stetten-ag.ch
www.stetten-ag.ch
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WAS IST ZU TUN BEI EINEM TODESFALL?
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Sofort zu erledigen:

. Tritt der Tod zu Hause ein, ist sofort ein Arzt beizuziehen Dieser stellt die ärztliche To-
desbescheinigung aus. Die Original-Bestä+igung muss beim Bes+at+ungsamt des Woh-
nor+es abgegeben werden.

. Bei Todesfällen im Altersheim oder Spi+al wird der Arzt durch das Heim bzw. Spital auf-
geboten.
Die nächsten Angehörigen sind zu informieren.

. Es ist über die Besta++ungsor+ (Kremation oder Erdbes+a+tung) zu entscheiden.

. Die Einsargung und Überführung der/s Verstorbenen besorgt das Bes+a+tüngsinstitut.
Die Gemeinde S+e+fen hat mit keinem Bes+a+tungsinstitut einen Vertrag. Der Kan+on
führt eine Liste mit Bestattungsunternehmen (www. a . ch besta+tun swesen)

Meldung des Todesfalles an das Bestattungsamt

. Todesfälle an Wochentagen müssen am gleichen Tag, spätestens jedoch am darauf
folgenden Tag dem Bestat+ungsamt, Tel. 056 485 85 50, gemeldet werden. Bei Todes-
fällen an Wochenenden kann bis Mon+ag zugewartet werden. An verlängerten Wo-
chenenden (Feiertage, Weihnachten und Neujahr) kann mit Frau Leubin oder Herrn
Wehle Kontakt aufgenommen werden (siehe wichtige Telefonnummern Seite 2).

Die Angehörigen müssen den Todesfall persönlich beim Bestat+ungsamt melden.
Mitzubringen sind:

. Ärztliche Todesbescheinigung (Original bei Todesfällen in S+e+ten)

. Familienbüchlein (wenn vorhanden)
Ein allfällig im Haus / in der Wohnung deponiertes Testament.

Besprechung beim Bestattungsamt

Erdbestattung oder Kremation
. Eine Aufbahrung ist auf Wunsch in den Aufbahrungshallen der Gemeinde Mellingen

möglich. Ebenso bieten Bes+a+tungsins+i+u+e und die Krematorien Aarau und Baden
Aufbahrungen an. Auf dem FriedhofS+et+en ist eine Aufbahrung nicht möglich.
Abdankungstermin und -ort
Der Termin der Abdankung ist nach Absprache mit dem zuständigen Pfarrer festzule-
gen. 00

Ot

Ot

(U

W



. Beisetzung auf dem Friedhof Stetten
Der Friedhof Stet+en ist konfessionsneutral. Folgende Grabar+en stehen zur Verfügung:

. Erdbestat+ungsgrab
Urnengrab
Gemeinschaftsgrab
Beisetzung im Grab des vorverstorbenen Ehepartners.

Was ist weiter zu tun

. Besprechung mit dem zuständigen Pfarramt bzw. Pfarrer
* Versicherung, Krankenkasse, Banken, Post e+c. benachrichtigen
. Vorgefundene Testamente oder Erbver+räge sind zur Eröffnung an das Bezirksgericht

Baden, 5400 Baden, wei+erzulei+en.

Nach Wunsch sind:

. Todesanzeigen für Zeitungen aufzugeben (ev+1. Online-Anzeigen)

. Leidzirkulare versenden.

Wichtige Telefonnummern:

Bestattungsamt Sfetten
Ausserhalb der Öffnungszeiten

Kath. Pfarramt Stet+en

Diakon Josef Bürge

Pfarreisekretariat Rohrdorf

Ref. Pfarramt Oberrohrdorf

Tel. 056 485 85 50
Tel. 079 768 35 63 (Nadja Leubin)
Tel. 062 842 73 42 (Emil Wehle)

Tel. 056 496 1384
Tel. 079 288 1054
'osef. buer e@ farrei-kuenten. ch
056496 1225

Tel, 056 496 47 50

Bestattungsinstitute

Der Kanton Aargau führt eine Liste mit Bestat+ungsun+ernehmen. Diese kann unter
www.a .ch bes+attun swesen eingesehen werden.


